
 

 
 
FAQ Brandschutzhelfer 
 

Wo werden Schulungen zum Brandschutzhelfer angeboten? 
Schulungen werden von regionalen Brandschutzinstitutionen/-firmen angeboten. 
Auch die Feuerwehren bilden Brandschutzhelfer aus oder können beratend zur Seite 
stehen. 
 

Wie oft muss eine Schulung zum Brandschutzhelfer erfolgen? 
Es wird empfohlen, die Ausbildung alle 3-5 Jahre zu wiederholen. Eine Unterweisung 
der Mitarbeiter über die in ihrem Arbeitsbereich vorhandenen Brandgefahren erfolgt 
einmal jährlich durch den Arbeitgeber. 
 
Ein Mitarbeiter der Praxis ist aktiv bei der freiwilligen Feuerwehr. Muss 
zusätzlich eine Schulung zum Brandschutzhelfer absolviert werden? 
Mitarbeiter, die bei der Feuerwehr tätig sind und die Grundausbildung zur Truppfrau 
bzw. zum Truppmann absolviert haben, können ohne zusätzliche Ausbildung als 
Brandschutzhelfer bestellt werden. 
 

In der Praxis sind weniger als 20 Mitarbeiter beschäftigt. Muss trotzdem ein 
Brandschutzhelfer bestellt werden? 
Ja, die Pflicht eine ausreichende Anzahl von Brandschutzhelfern zu bestellen gilt ab 
einem Mitarbeiter. 
 

Wer darf die Ausbildung von Brandschutzhelfern durchführen? 
Die Schulung von Brandschutzhelfern übernehmen Fachkundige, wie 

 Mitglieder der Feuerwehr mit mindestens erfolgreich abgeschlossenem 
Lehrgang „Gruppenführer“ 

 Brandschutzbeauftragte mit Prüfungsnachweis (im Gegensatz zum 
Brandschutzhelfer muss der Brandschutzbeauftragte eine längere 
Ausbildungszeit von mindestens 64 UE absolvieren) 

 Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit entsprechender Ausbildung im 
Brandschutz 

 Personen mit abgeschlossenem Hochschul- oder Fachhochschulstudium in 
der Fachrichtung Brandschutz 
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